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   Fußformveränderung    
 

Gradation 
GNr: I II III  V VI 

71   Formveränderung des Fußes, auch 

mit Einlagen versorgt, wie Senk-, 

Spreiz-, Knickfuß (haltungsschwa-

cher Fuß). 

 

Schiefstellung der großen Zehe im 

Grundgelenk (Hallux valgus). 

 

 

 

 

 

 

 

Gehfähigkeit und/oder Tragen mi-
litärischen Schuhwerkes dürfen 
nicht beeinträchtigt sein. 
 

 Akute Reizzustände bei Fußdefor-

mierung mit Aussicht auf Abhei-

lung. 

 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 6 Monaten. 
 

Schwere Formveränderungen des Fu-

ßes (z. B. starker Hohlfuß, Sichelfuß), 

die trotz orthopädisch-technischer 

Versorgung eine militärische Verwen-

dung nicht zulassen und die einer Ver-

sorgung mit orthopädischem Schuh-

werk bedürfen.  

 

Haglundferse. 

 

Fersensporn. 

 

Hallux rigidus. 

 

Gehfähigkeit und/oder Tragen mili-
tärischen Schuhwerkes müssen be-
einträchtigt sein. 
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